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22Ö „DER FOURIER" Oktober 1945

Instruktion
über die Abgabe des Erinnerungsblattes an die Wehrpflichtigen,

die von 1939 bis 1945 Aktivdienst geleistet haben.

1. Allen Wehrpflichtigen, inkl. EID., FHD. und O. W., die gemäss Eintragung
im D. B. mindestens 30 Tage Aktivdienst leisteten, wird das Erinnerungsblatt ab-

gegeben.
2. Die Erinnerungsblätter werden durch die Kommandanten der Stäbe und

Einheiten gemäss ihren Korpskontrollen verteilt. Die ins Ausland beurlaubten Wehr-
Pflichtigen haben ebenfalls ein Anrecht auf dieses Erinnerungsblatt, sofern sie die

obgenannte Abgabebedingung erfüllen. Die Kommandanten können es ihnen durch

Vermittlung des Eidg. Militärdepartementes, Direktion der Militärverwaltung, Büro
der Auslandschweizer, in Bern, zugehen lassen.

3. Die Wehrpflichtigen der Grenzbrigaden haben im allgemeinen zwei Eintei-
hingen. In diesem Fall sind die Einheitskommandanten der Grenztruppen für die

Abgabe des Erinnerungsblattes zuständig. Dagegen sind die Angehörigen der Train-
staffeln nur bei den Stammtruppen eingeteilt. Es ist daher Sache der Komman-
danten der Stammeinheiten, den Trainsoldaten das Erinnerungsblatt zuzustellen.

4. Die nicht mehr eingeteilten und in keiner Korpskontrolle aufgeführten Wehr-
Pflichtigen, welche aber gleichwohl die unter Ziffer 1 genannte Bedingung erfüllen,
erhalten das Erinnerungsblatt ebenfalls. Sie haben ein entsprechendes Gesuch, unter
Beilage des Dienstbüchleins als Ausweis, an die Generalstabsabteilung in Bern ein-
zureichen.

5. Durch Entscheid eines Militärgerichtes aus der Armee Ausgeschlossene haben
kein Anrecht auf das Erinnerungsblatt.

6. Um den Kommandanten den Ersatz eventuell beschädigter Blätter zu er-
möglichen, wird die Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale jeder Bestellung eine

zusätzliche Reserve von 5 o/o beifügen.
Mit den Erinnerungsblättern wird sie ferner den Kommandanten die entspre-

chenden Briefumschläge und Schutzkartons für den Postversancl zustellen.
7. Der untere Teil des Erinnerungsblattes ist für die Beschriftung bestimmt,

umfassend Grad, Name, Vorname und Wohnort des Wehrpflichtigen. Es ist nicht
notwendig, die Zahl der geleisteten Diensttage einzutragen, diese Zahl ist aus dem
Dienstbüchlein bereits ersichtlich; dies wird zudem den Kommandanten eine Ar-
beitsüberlastung ersparen.

Bei Wehrpflichtigen, deren Einteilung mehrmals geändert hat, ist auf die

Angabe der Einteilung zu verzichten.
8. Die Beschriftungen sind geschmackvoll anzubringen. Die Kommandanten

werden ermächtigt, sie durch Spezialisten ausführen zu lassen unter Verrechnung
der entsprechenden Kosten zu Lasten der Elaushaltungskasse. Die Entschädigung
darf jedoch pro Blatt Fr. 1.— nicht übersteigen.

9. Die Erinnerungsblätter sind den Empfängern bis 31. Dezember 1945 zu-
zustellen. Der 1. Adjutant des Generals:

Hptm. Sandoz.


	Instruktion : über die Abgabe des Erinnerungsblattes an die Wehrpflichtigen, die von 1939 bis 1945 Aktivdienst geleistet haben

